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Derjenige , welchergegenwärtig Eigenthümer

einer Mühle iſt , oder das Eigenthum einer Mühle

künftig erwirbt , ohne in dem Grund , wie fol :

ches nachher feſtgeſetzt wird , als Müller befähi⸗

get zu ſeyn , darf die Mühle als Kundenmühle

voder Gewerb nur dann benutzen , wenn er der

Mühle einen Müller vorſetzt , welcher den im

Eingang bezeichneten Anforderungen entſpricht .

So lange ein ſolcher Mühleneigenthümer

dieſe Bedingung nicht erfüllt , darf er die Mühle

nur zu ſeinem Hausbedarf benutzen , in ſo ferne

nicht Rückſichten auf das allgemeine - Wohl eine

andere von der Poltzeybehörde
alsdann zu tref⸗

fende Verfügung nothwendig machen .

y e

aan der Muͤller .

Prüfungs⸗ Gegenſtand.
—

als Müller zum Betrieb eines eigenthümlichen
oder eines einem andern zuſtändigen Mühlenwerks
zugelaſſen werden , welcher nachfolgende
ablegt .
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Nur derjenige, kann im Grohe ii
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gemeinen hat derſelbe eine ausführliche
Eklärung eines ihm borzulegenden Pla⸗

nes einer Getreidemühle abzugeben, und

ſein Gutachten über die Conſfruttion ab⸗
zulegen.

Es iſt darauf zu moi daf ihm au. ein

fehlerhafter Plan vorgelegt merde . ;

Er hat Vorſchle äge úber
deffen Wabeſfung

zu geben .

Dabey iſt vorzüglich darauf zu ſehen , in
wie fern er deutliche Begriffe , ſowohl über die

Konſtruktion der Mühle und die Verhältniſſe
ihrer Theile , als über das Verfahren beym Be⸗

reiten des Getreides und denen dabey erforderlis
chen Handwerksvortheilen zeigt.

Wenn er Kenntniſſe genug hat, ſoll er dieß
Gutachten ſchriftlich verfaſſen . Zur Noth mag
es genügen, wenn er eine hinlängliche mündliche
Demonſtration gibt. í

Kann er ſo viel zeichnen , f ſoll er folgen⸗
de Theile der Mühle aufzeichnen :

a ) Ein Waſſerrad für ober und unterſchläg⸗
tige Mühlen.

b ) Ein Kammrad .

c) Cin Ei

A ) Zur Erkorſchung ſeiner Kenntniſſe im All⸗



4)
Eintheilung eines Trillings .

Verſchiedene Vorgelege .
Wenn er nicht hinlängliche Uebung im Zeich⸗

nen hat , ſo muß er über die Conſtruktion dieſer

Theile , über ihren Zweck, über die Mängel und

Verbeſſerung , wenigſtens mündliche genügende

Auskunft geben können .

B ) Ueber nachſtehende Gegenſtände findet münd⸗

3)

b )

c )

liche Prüfung ſtatt .
Wie der Waſſerbau einer Mühle am zweck⸗

mäßigſten zu bauen ſey .

Wie Bettriche ( Gerinne ) am vortheilhafteſten

beſchaffen , und im Verhäliniß zum Waſſer⸗

rad ſtehen müſſen .

Ueber das Verhaltniß der Beſtandtheile des

laufenden Werks ſowohl überhaupt als ins⸗

beſondere .

a ) Ueber die Fälle , wo Vorgelege Wbnd
ſind .

C ) De Srüminand hat ſodann folgende Ver⸗

a)

b )

richtungen in der Mühle zu dollziehen .

Er hat ein Kammrad friſch zu verkammen ,

und nach dem Zirkel zu verbohren , einen
Trilling lehrmäßig zu beſtecken .

Er hat die Mühle aufzuheben , die Steine

nach den Regeln zu behauen , dieſe aufzu⸗



è )

d )

ziehen , die Haue einzulaſſen , die Pfanne

einzuſetzen und die Mühle zuzulegen . Dabey

ift et zu vernehmen über die Eigenſchaften ,

welche ein guter Stein haben ſoll , über die

Manipulation bey dem Zurichten eines ge⸗

rauwerkten Steins zum Gebrauch , über

die vortheilhafteſten piune Da
R

Er hat den Gnin o be pielen

anzulaſſen , und ein Quantum Dinkel , oder

in Ermanglung deſſen , Gerſte zu gerben .

Dabey haben die Aufſichtsperſonen die

Richtung des Ganges genau zu beobachten ,

und den Staubhaufen zu unterſuchen .
€r hat ein Malter Kernen oder Waizen
gehörig zu netzen, und daraus Mehl von

allen Gattungen zu bereiten . :

7

Hiebey Fana dem zu Prüfenden von ei⸗

nem Mühlknecht einige Aushülfe geſtattet

werden , welche jedoch nur nach ſeiner An⸗

weiſung geſchehen darf .

Endlich ſollen alle Gänge der Möhle ange⸗

laſſen , und dem zu Prüfenden zur Beſor⸗

gung übergeben werden .

Es iſt die Mühlenordnung mit ihm Punkt
für Punkt durchzugehen , und esE nd ihm
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über deren Inhalt die geeigneten Fragen
vorzulegen , aus deren Löſung man auf ſei⸗
ne Befähigung ſchließen kann .

g ) Derſelbe ſoll auch über die Eimichtung und

Behandlung ſolcher Mühlwerke geprüft wer :

den , welche hie und da mit Getreidemühlen
in Verbindung zu ſeyn pregen , wie Del :

preſſen , Hanfreiben , Gypsmühlen u . dgl . ꝛc.

vaen

Pruͤfungsbehoͤrde und Pruͤfungsverfahren.

Die Prüfung ift unter Leitúng ber Waſſer⸗
und StraßenbauInſpektion des befragten Bez -

zirks , durch einen verpflichteten Obermeiſter durch
einen des Mühlenbaus kundigen , in gutem Ruf

ſtehenden Zimmermeiſter, und zweyer gelernter
und im Rufe guter Gewerbskenntniß ſtet ender

Müller zu beiwirken. Erſterer ift , wo “möglich,
mit der Beſchränkung zu wählen , daß derſſelbe
das Müllergewerb nicht mehr treibt . Letztere
beyde follen ſolche Müller ſeyn , welche ihr Ge⸗
werb treiben .

Die einzelnen Kunſtverſtändigen werden von

der Bezirks WaſſerlauIn ſpektion vorgeſchlagen,
dem Bezirksamt ernannt und verpflichtet ,
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